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Amtsblatt 
Herausgeber:  Landratsamt Haßberge, Am Herrenhof 1, 97437 Haßfurt, Tel. 09521 27-0 

  
 

Nr. 2 Haßfurt, 05.02.2024 77. Jahrgang 
 

Öffnungszeiten: Landratsamt Haßberge in Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr  - 12:30 Uhr 
Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Haßfurt 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:30 Uhr  
Montag und Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Ebern 
vormittags: 
nachmittags: 

Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr 
Dienstag  14:00 Uhr - 16:00 Uhr und Donnerstag  14:00 Uhr - 17:00 Uhr 

 Kfz-Zulassungsstelle Hofheim vormittags: Montag bis Freitag  8:30 Uhr - 12:00 Uhr  

Sprechstunden des Landrats: nach Vorankündigung in der Presse oder auf Anfrage 

 
 

 

Amtliche Bekanntmachungen 
 

 
 

 
 
 

 

I n h a l t :  

Teil I: 
 

Veröffentlichungen des Landratsamtes/Landkreises und seiner Einrichtun-
gen einschl. der Unternehmen und Verbände 

 

▪ Bekanntmachung zur Wahl zum Europäischen Parla-
ment 

 
S. 8-9 

 
 

Teil II: 
 

Veröffentlichungen der kreisangehörigen VGem/Städte/Märkte/ 
Gemeinden sowie der Schul- und Versorgungsverbände 

 

▪ HH-Satzung Zweckverband Schulzentrum S. 9-10 

 

 

Teil  I 

 

Bekanntmachung 
für Staatsangehörige der übrigen Mitgliedstaaten der 

 Europäischen Union (Unionsbürger) 
zur Wahl zum Europäischen Parlament in der  

Bundesrepublik Deutschland 
 
Am 9. Juni 2024 findet die Wahl der Abgeordneten des Euro-
päischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland 
statt. An dieser Wahl können Sie aktiv teilnehmen, wenn Sie 
am Wahltag 
 
1. die Staatsangehörigkeit eines der übrigen Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union besitzen, 

2. das 16. Lebensjahr vollendet haben, 

3. seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik 
Deutschland oder in den übrigen Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union1) eine Wohnung innehaben oder sich 
mindestens seit dieser Zeit sonst gewöhnlich aufhalten 
(auf die Dreimonatsfrist wird ein aufeinanderfolgender 
Aufenthalt in den genannten Gebieten angerechnet), 

http://www.hassberge.lan/images/a/ad/Neues_Logo_LRA_CMYK.jpg
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4. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dessen Staatsan-
gehörigkeit Sie besitzen, vom aktiven Wahlrecht zum Eu-
ropäischen Parlament ausgeschlossen sind, 

5. in ein Wählerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutsch-
land eingetragen sind. Die erstmalige Eintragung erfolgt 
nur auf Antrag. Der Antrag ist auf einem Formblatt zu 
stellen; er soll bald nach dieser Bekanntmachung abge-
sandt werden. 

Einem Antrag, der erst nach dem 19. Mai 2024 (21. Tag 
vor der Wahl) bei der zuständigen Gemeinde eingeht, 
kann nicht mehr entsprochen werden (§ 17a Abs. 2 der 
Europawahlordnung). 

Sind Sie bereits aufgrund Ihres Antrags bei den Wahlen 
zum Europäischen Parlament am 13. Juni 1999, am 
13. Juni 2004, am 7. Juni 2009, am 25. Mai 2014 oder am 
26. Mai 2019 in ein Wählerverzeichnis der Bundesrepub-
lik Deutschland eingetragen worden, so ist ein erneuter 
Antrag nicht erforderlich. Die Eintragung erfolgt dann 
von Amts wegen, sofern die sonstigen wahlrechtlichen 
Voraussetzungen vorliegen. Dies gilt nicht, wenn Sie bis 
zum 19. Mai 2024 gegenüber der zuständigen Gemeinde 
auf einem Formblatt beantragen, nicht im Wählerver-
zeichnis geführt zu werden. Dieser Antrag gilt für alle 
künftigen Wahlen zum Europäischen Parlament, bis Sie 
erneut einen Antrag auf Eintragung in das Wählerver-
zeichnis stellen. 

Sind Sie bei früheren Wahlen (1979 bis 1994) in ein Wäh-
lerverzeichnis in der Bundesrepublik Deutschland einge-
tragen worden, müssen Sie für eine Teilnahme an der 
Wahl einen erneuten Antrag auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis stellen. 

Nach einem Wegzug in das Ausland und erneutem Zuzug 
in die Bundesrepublik Deutschland ist ein erneuter An-
trag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis erforder-
lich. 

 
Antragsvordrucke (Formblätter) sowie informierende Merk-
blätter können bei den Gemeindebehörden in der Bundesre-
publik Deutschland angefordert werden. 
 
Für Ihre Teilnahme als Wahlbewerber ist u.a. Vorausset-
zung, dass sie am Wahltag 
 
1. das 18. Lebensjahr vollendet haben, 

2. die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der Euro-
päischen Union besitzen, 

3. weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in dem 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, dem Sie angehö-
ren, von der Wählbarkeit ausgeschlossen sind. 

Mit dem Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis oder 
mit den Wahlvorschlägen ist eine Versicherung an Eides statt 
abzugeben über das Vorliegen der o.g. Voraussetzungen für 
die aktive oder passive Wahlteilnahme. 
 
Haßfurt, 01.02.2024                   Herr Dr. Mottl 

(Ort, Datum)  (Bezeichnung des Kreis- oder  
Stadtwahlleiters) 

 
1) Nicht zu berücksichtigen ist ein Aufenthalt im Vereinigten Königreich Großbritannien und 

Nordirland nach dem Zeitpunkt, ab dem nach Artikel 50 Abs. 3 EUV die Verträge dort 
keine Anwendung mehr finden. 

 
 

 
 

Teil  II 

 
L/2-ZVS  
 

Haushaltssatzung 
des Zweckverbandes Schulzentrum Haßfurt 

(Landkreis Haßberge) 
für das Haushaltsjahr 2024 

 
Aufgrund des § 9 Abs. 2 f der Verbandssatzung und der 
Art. 41, 42 des Gesetzes über die kommunale Zusammenar-
beit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeinde-
ordnung (GO) erlässt der Zweckverband folgende Haushalts-
satzung: 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt 
 
1. im Ergebnishaushalt mit 

 

 dem Gesamtbetrag der Erträge 
von 

5.896.200,00 € 

 dem Gesamtbetrag der Aufwen-
dungen von 

5.896.200,00 € 

 und dem Saldo (Jahresergebnis) 
von 

0,00 € 

    

2. im Finanzhaushalt  

 a) aus laufender Verwaltungstä-
tigkeit mit 

 

  dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

4.886.100,00 € 

  dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

4.886.100,00 € 

  und einem Saldo von 0,00 € 

    

 b) aus Investitionstätigkeit mit  

  dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

1.887.300,00 € 

  dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

2.287.300,00 € 

  und einem Saldo von - 400.000,00 € 
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 c) aus Finanzierungstätigkeit 
mit 

 

  dem Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen von 

529.700,00 € 

  dem Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen von 

129.700,00 € 

  und einem Saldo von 400.000,00 € 

    
 d)  und dem Saldo des Finanz-

haushalts von 
0,00 € 

 
ab. 

 

§ 2 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 
400.000 Euro neu festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlun-
gen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der durch Gebühren und sonstige Einnahmen nicht gedeckte 
Bedarf zur Finanzierung von Ausgaben wird wie folgt festge-
setzt: 
 
a) Investitionsumlage 828.900,00 € 

b) Umlage für die laufende 
Bewirtschaftung 

4.433.300,00 € 

 Gesamt 5.262.200,00 € 

 
Die Umlage berechnet sich nach § 14 der Verbandssatzung. 
Danach entfallen  
 
auf den Landkreis Haßberge  3.413.313,32 € 
und auf die Stadt Haßfurt   1.848.886,68 € 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leis-
tung von Auszahlungen nach dem Haushaltsplan wird auf 
500.000 Euro festgesetzt. 
 
 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. 
 
Haßfurt, 21.12.2023 
Zweckverband Schulzentrum Haßfurt 
 
Schneider 
Verbandsvorsitzender 
 

II. 
 
Die von der Verbandsversammlung am 20.12.2023 beschlos-
sene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 hat die Re-
gierung von Unterfranken mit Schreiben vom 10.01.2024 zur 
Kenntnis genommen. Der in § 2 der Haushaltssatzung festge-
setzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Inves-
titionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 400.000 € wurde 
gemäß Art. 71 Abs. 2 GO i. V. m. Art. 40 Abs. 1 KommZG 
rechtsaufsichtlich genehmigt. 
 
 
 

 
 
 

Landratsamt Haßberge 
Wilhelm Schneider 

Landrat 

 
 
 

 

 
 

 
 


